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Auszug
au » der Polizei -Verordnung . betreffend dar Meldx-

wesen vom 17 . Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

^ Durchreisende Fremde ( Badegäste , Netsende rc,) ,
M Vrivathänsern für Entgelt oder unent-

peltllch Wobnnnti nehmen , find binnen 24 Stunden
,otn WobnungSgeber bei dent Büreau des

Polizeireviers an - bezw . abzumeldcn.
Gast - und Herbergswirthe haben täglich bis

11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
»egangenen Tages oder während der Nackt an-
gekommenen dem . abgereisten Fremden bei dem

'Büreau des Volizei -NevierS an - bezw . abzumelden.
Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich

durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr-
vnd Wohnort und Natlonaiität de? Fremden.

Die Gast - „ nd Herbergswirtbe sind vervfficktet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An-
kunft zur Eintraguna vorzulegen und ans die richtige
rind vollständige Ausfiillung der Rubriken , nachten.

Vorstehender wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntnis ; gebracht . *

Wiesbaden . den 6 . Februar 1902.
Der Voll, « -Präsident . Kt. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung»
betreffend daS Verbot des FnhrverkehrS
auf dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauvtkirche und dem MarttkcNcr , sowie
»wischen diesem « nd dem Rattztzause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzcit.

Ans Grund de » 5 7 .3 der Bvlizei -Verordnnng
vom 18 . September 1900 wird hiermit bestimmt:

1 ) Dar Befahren de» für den Fnßgänger-
rerkehr bestimmten VlatzeS an der Westseite der
Evangelischen Hanptkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist er untersagt , betvanntc oder nn-
bespannte Fuhrwerke aus diesem Platze auizustellen.

2 ) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw . nickt zur
An - oder Abfuhr von Marktgegenstände » bestimmt
sind , auf der Fahrstraße zwischen dem Ratbhau?
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag « und 2 Uhr Nach¬
mittag ? , untersagt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver-
irdnnna angedrvhten Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei -Präffdent.

Kt. Prinz von Ratibor ._

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag Über

durch ibre BernfSgeschäfte in Anivruch aenommencn
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der KöniglichenGewerbe -Jnspection
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Inspection zu Wiesbaden besondere Sprech-
stitnden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats,
Vormittag « von 11 ' /, bis Mittags 1 ' /» Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Wache jeden Monats
Nachmittag « von 5 ' /, bi » 7 ' .'» Ubr in deren Ge
ickäftSlokal , Dotzbeimerstraße 5 , hier statt . *
Der Polizei -Präsident . Kt» Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von GaS zum Privat¬
gebrauche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Magistratsbeschlufi vom 26 . März d . I.
genehmigten neuredigirten Bestimmungen in Kraft,
waS hiermit zur öffentlichen Kenntnifi gebracht wird.

Wiesbaden » den 1. Mai 1902.
Die Derwaltunq der Wasser -, Gas - u.

Elektr . -Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas znm Privatgebrauche.

(Genehmigt durch Magistrats -Beschluß vom
26 . März 1902 ) .

§ 1. Allgemeines.
Da » Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab¬

folgt Ga « sowohl
zur Beleuchtung , al » auch
zum Heizen und Kochen , oder
znm Maschinenbetrieb

nnter der Bedingung , daß die nachstehenden Be¬
stimmungen nach erfolgter Anmeldung zum GaS
bezug ohne Weitere « in Kraft treten.

8 2 . Anmeldung znm GaSbczug.
Mrd für einen der angegebenen Zwecke der

Bezug von Gas gewünscht , so ist ein dement¬
sprechendes Gestich bei der Berwaltting des Gas¬
werk « einzureichen , unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu ocrabfolgenden
Formulars . Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer
der Hauses ist . für welches die Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird , so ist die Zustimmung des
betreffenden Hausbesitzers nachzuweiseii.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung in , Maßstabc
von mindestens 1 : 250 beizufügen , aus welcher die
Situation , der Kellergrundriß , sowie die Lage der
vorhandenen oder projecrirtcn Entwässerungs-
kanäle ersehen werden kann und ferner , au welcher
Stelle die gewünschte Leitung eingcsührt werden
soll . Di - letztere ist im Allgemeinen mindeften«
2 Meter von den Kanälen und etwaigen anderen
Leitungen entfernt zu projectiren und entscheidet
lediglich die Verwaltung der Gaswerk », ob die
Leitung in der gewünschte » Weise anSgesührt

werden kann , oder ob eine Verschiebung erfordev
lich ist.

Die Herstellung gröberer Einführungen zu
gewerblichen Zwecken u . s. w > kann abgelednt oder
an besondere Bedingungen geknüvft werden.

Wenn der gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßen-
leitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem enizeliien
Halle die Entscheidung dorüber Vorbehalten , ob
iiud unter welchen Bedingungen der Anschluß er¬
folgen und GaS abgegeben werden kann.

8 3. Herstellung der GaSeinrichtungen.
a. Durch daS Gaswerk her, « stellen.
Die bei Herstellung von GaSeinrichtungen er¬

forderlichen Rohrleitungen »ud »war von dem
städtischen Hanptrobr bis zu den Gasmessern , die
Aufstelllina der letzteren , sowie die Einrichtung zu
solchen Flammen , welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen , müffen ausnahmslos durch Beauf¬
tragte des Gaswerks ouSgefübrt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder tbeilweise von aiiderer Seite gusgesübrt , so
ist die Verwaltung des Gaswerks berechtiat . die
Abgabe von Ga » so lange zu verweigern , bi » die
betr . Tbeile wieder entfernt » nd durch solche ersetzt
sind , welche durch Beauftragte des Gaswerks anS-
gesübrt worden sind.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Anfbessernngeii an den vorgedachte » Einrichtnnaen
nur durch Beauftragte de« Gaswerks ansgefübrt
werden . Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
»n Flammen , deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffnnng einer außer Betrieb acsetzten
(abgeme >deten ) Leit »ng , auch wenn in derselben ein
Gasmesser noch eingeschaltet sein sollte , darf nur
durch Arbeiter des Gaswerk « erfolgen , Unter keinen
Umständen dürfen Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen GaSbezng ermöglichen:
findet die « dennoch statt , so erfolgt ciitsvrechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung . In einem
solchen Falle ist die Verwaltung de« Gaswerk«
außerdem befugt , die betr . Einrichtnnaen zu ent¬
fernen und die fernere Abgabe von GaS an den
Abnehmer z» verweigern.

b. Durch Private fterznstellen.
Alle übrigen im Vrivnteigentbum gelegenen

»nd -ur Fortleitnng und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemessenen Gases dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften van sach¬
kundigen und als zuverlässig bekannten Installateuren
ansgeführt werden , dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden , nachdem deren
fachgemäße Anlage , die ausreichende Weite der
Röbrendiirchmeffers und die Dichtigkeit aller Tbcile
der Gasanlage seitens der GaSwerksverwaltnng
fcstgestellt worden sind . Die Verwaltung de?
Gaswerks bebakt sich das Recht vor , se nach Sach¬
lage eine Eantrole der ansgesührten Arbeiten
eintreten zu lassen und die Abgabe von GaS von
dem Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Eantrole
dem GaSabnehmer aeaenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
beraestellten Arbeit Oid auch keine Erfatzpsticht für
etwa eintretenden Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten bat der GaSabnebmer zu tragen.

An Privatleitnnaen dürfen bei Vermeidiina
sofortiger Kasabstelliing und Antragstellnna auf
gerichtliche Bestrafung keineEinrichtungenangebracht
oder Handlungen vorgenommen werden , durch welche
ein nachtheiliger Einfluß aiif die benachbarten
Leitungen auSgeübt werden kann

8 4. EinrichtungS - u . Unterhaltungskosten.
Da » ZuleitiinoSrobr vom Hanptrobr bis zur

Grenze des Privatgrundstücks wird auf Kosten de?
Gaswerks aelept und nnterbalten und verbleibt
Eigentbnm de« letzteren ; ebenso verhält er sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kaflen der
Ausstelluna , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Tbcil der Leituna von der Grenze
deS Grundstücks bis zu dem Nusstellnnasort des
Gasmessers wird auf Kosten de ? Besteller « der-
aestellt und unterbolten , wobei über dieNotbwendig'
keit und den Umfana der vorzunebmenden Repara.
tnren lediglich die Verwgltung de« Gaswerk « ent>
scheidet . Die Kosten für die Anfstellung de«
Gasmessers , die Herstellnua der Derbindunge » und
die Lieferung de« Hauptbahnen » hat der betr.
GaSabnebmer »n tragen.

In den Fällen stdock , in welchen in ein und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung eingesübrt werden soll , oder wa der Ge.
suchfleller nickt Eiaentbnmer de« betr . Hanse « ist,
bat der Besteller die Kesammtkosten der Leitung
vom Hanptrobr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Krößenverbältniffe dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Anmeldegeiuch
aemachten Mittbeilimaen über die Ausdehnung der
Anlaae von der Verwaltung des Gaswerks Ml
gestellt,

Tie hiernach zu erbebenden , von der Ver¬
waltung de» Gaswerks festzusetzenden Beträge
werden nach Fertiastellung der betreffenden Ein¬
richtungen bei Beträgen über 30 Mk . dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald , spätesten«
aber bei Vorzeigung der bezüglichen Quittungen
zu bezahlen , unbeschadet etwa zu erhebender Rekla¬
mationen . Beträae unter 30 Mk . sind bei Vor¬
zeigung der quittirten Rechnung fällig.

Der Verwaltung steht das Recht , n . für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk au ?-
sufiihrenden Arbeiten und Liefeniiigen bei der
tlnmelduiig zum Gasbezug eine Cantion in der
ungefähre » Höbe der Aiilngckosten z» verlanacn.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigenthnm des Gaswerk«
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlassen zu betrachten.

Ergiebt sich später aus Anlaß eine ? wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkeit , einen
größeren Gasmeffer aufzustellen oder das Zu-
leitungSrohr durch ein weitere » zu erleben , so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten der Gaswerks.

8 5 . Controle der GaSeinrichtungen.
Es steht der Verwaltung das Reckt »» . die

Gasmeffer und Rohrleitungen , sowie die Räume,
welche mit GaSeinrichtungen versehen sind , von
Zeit zn Zeit nacknnieben , die sog . naffen Gasmesser
mit Waffer auffüllen . sowie den Verbrauch an
Gar , so oft da ? erforderlich , controlliren zu lassen.
Der Gasabnehmer ist verpstichtet , den Beamten
und Arbeitern de « Gaswerk » behufs Vornahme
von Betricbsarbeiten jedweder Art den Zutritt zn
den Karmeffern , sowie zn allen Räumen , in welchen
sich GaSeinrichtungen befinden , zn gestatten.

Die GaSabnebmer haben dafür zn sorgen , daß
die Messer , wie auch die Hanvtbäbne stet « leickt
zupänalich bleiben . Werden bestehende Hindernisse
ans Verlanaen der Kaswerksverwaltima nicht als¬
bald beseitigt , so ist letztere ohne Weitere « be¬
rechtigt , die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des
GaSabnebmer ? niiSsüdren zu lassen.

8 6. Lieferung des GaseS.
n.  Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältniffen steht dar
erforderliche Gas zu jeder Tages - und Nachtzeit
den Gasabncbmcrn zur Verfügung . Sollte das
Gaswerk iedoch durch Betriebsarbeiten , Betriebs¬
unfälle , Fenerrgksahr , ArbeitSaiisstände , Natur¬
ereignisse , Krieg , überbgnpt durch Ursachen , deren
Verhinderung nicht in seiner Macht fleht , in der
GaSbereitnna oder Fortleitnna des Gase « »n den
Abnehmern behindert sein , so hört die Gasliefernng
io lange auf , bis die Störnnaen beseitigt worden
sind , ohne daß der GaSabnebmer irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

b . Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Gareinricktung de» GaSabnebmer?

mit den Hanptröhren de« Gaswerk « nicht in
direkter Verbindung siebt , sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein pemeinsameS Zn-
lcitungSrobr besitzt , oder erst durch einen von einem
anderen Abnehmer benutzten Haiiptaasm >>sser ae-
''peist wird , also nur einen Theil der Gesammt-
cinrichtungen bildet , so kann der betreffende GaS-
abuehmcr keinen Anspruch gegen da « Gaswerk
aeltend macken , wenn an « iraend einer Veran¬
lassung die Zusübriing deS Kate « zu dem aemein-
lamen Gasnifübrnnasrobr oder zu dem Hanpt-
gasmeffer »erlagt werden muß.

8 7. Ermittcluna der Größe deS Gas«
Verbrauchs,

a. Durch Gasmesser.
Die Menge de « abgegebenen Galcs wird durch

Gasmesser ermittelt , welche dem Gaswerk eigen-
tbümlich geboren . Das letztere trägt die Koflen
für die Anschaffung und Untcrbaltnng der Messer,
wogegen die GaSabncbnier al « Vergütnnq für
diese Unterhaltnna und Entschädigung für die Ab-
nutznna der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütunaen zu zablen haben und »war:

Mk . 0 .30 für einen 8- fl . Messer
0,35 5
0,50 10
0 .70 n m 20
0,90 80
1.15 50
1.40 60
1 .50 80
1 .90 n 100
2 .50 „ „ 150

Für die vassende Herstellnna des Raumer , in
welchem der Gasmesser ausgestellt wird , sowie An
bringung der etwa erforderlichen Schntzvorricbt-
iingen gegen Beschädigungen und Frost bat der
betr . GaSabnebmer in ausreichendem Maße »u
sorgen . Lrtzt -rrr bat auch die Kosten »II tragen
für alle Beschädigungen , welcke an den Messern in
Folge der Außerachtlassung der nothwendigen Vor¬
sichtsmaßregeln entstehen.

Da » Ein - und Ansfchalten , insbesondere aber
anck da » Versetzen von Gasmessern dar ? nur durch
Bedienstete de« Gaswerk « , keinesfalls durch einen
Privat -Jnstallateur , erfolgen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b . Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen nur unter Anwendung

außergewöhnlicher Kosten und Umstände von einem
hinter dem Meffer liegenden Tbeil der Robrlcitnng
gespeist werden können , wie ». B . an Tborpfeilern
zu LandbanSanlaaen , so können solche Flammen
von der Verwoltnng de» Gaswerks anck vor dem
Messer abae »wciat werden . In so' cken Nnsiiahme-
sällen wird die Größe d -8 Gasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe de« Brenners rei'p.
ReanlatorS eristittelt . Solche Flammen werden
lediglich durch die städtischen Laternenanzünder zu
den Zeiten ange,, ",ndet und gelöscht , »n welchen da?
Annmden und Lolchen der in der Nähe befindlichen
öffentlichen Laternen erfolgt.

c . Schadhafte Gasmesser.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmenge nicht mehr »nt
Sicherheit an , lo eriolat nack Nusmechsclung diele?
Messers alsbaldige Einschätzung des sraglichcn

Verbrauchs nach Feststellung und Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse . Die Hohe dieser
"ahluiigsanforderung wird endgültig von der

ierwaltung de« Gaswerk « festgesetzt.
Anträge ans Auswechselung eine ? GaSmeffcrS

mit der Behauptung , daß derselbe zu viel anzelge,
wird nur dann stattgegeben , wenn der Antragsteller
sich verpflichtet , die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen , daß der Messer nicht mehr atS
4 pCt . von der Richtigkeit abweicht.

8 8. Preis deS GafeS . .
Der Preis des Gase « zn allen Verbrauch «-

zwecken beträgt für die Perbrauchsmoiiate April
bis cinschl . September 12 Pf . pro Cbm . und mr
die VerbralickSmonate Oktober bi « einschl . Marz
16 Pf . pro Cbm ., wobei der Mindestverbrauch für
sed-n Messer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm , festgesetzt ist.
8 9 . Vermeidung von Druckschwankungen.

Bei Benutzung de« Gase » durch Gaskraft¬
maschinen muß die Leitung zwischen dem Messer
und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Drnckichtvankiinpen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt,daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmeffer und vor der
Rcgulirungseinrichtnng anzubringenden Waffer-
manometer oder Argandbrcnner stck Druck-
schwankungen bemerklich mache » . Die Rohrver-
binduiig an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme de« Manometer « i» dem Auslauf des
Rohres einaeichranbte Stövstl , wird durch einen
Bediensteten des Gaswerk » plombirt.

Die Verwaltuna de? Gaswerks behalt sich da»
Reckt vor , die Zuführung des Gases zur Gar-
kraftmasckine »» versagen oder die bereit « cm-
nerichtete Zuführung zn unterbrechen , fall « die zur
Anfbebuna der Druckschwankungen getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10 . Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten de»

Gaswerks der KaSmefferstand ausgenommen , der
Verbrauch ermittelt und darüber »nzuglich de«
Betrage « für Uiiterhnltniig und Abnutzung de»
Gasmessers dem GaSabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerk » versehene Quittung über
die »n zahlende » Beträae vorgelegt , welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht aus eine etwa zu
erhebende Reclamntion einzulösen ist.

Eine etwaige R -clamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung bet
der Verwaltuna de « Gaswerk « einziireichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg m
Anforderung gebrockt , so hat die Verwaltung de»
Gaswerk « , unbeschadet der event . ZwangSbeitreckung
der Rückstände im Verwaltungswege da » Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuichließen,
den Messer zu entfernen und nicht eher wieder zu
öffnen , bi« die rückständigen Beträge » nd die mit
der Abstellnnq niidWiedereinschalt »" « der Leitung
und de? Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind . . , . . .

Die Verwaltung de« Gaswerk » bat . abgesehen
von dem Fall des 8 4 . Abs . 6 . zu jeder Z « tda»
Recht , für ihre Leistungen in Bezug ans GaS-
»» sühriina pp . eine von ihr nach Höbe und Art zu
bestimmende Kaution zu verlangen » nd vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution jede
weitere Leistung zu versagen . . . . . .

Die Rückgabe der Kaution bat er » nach
Deckung aller Forbernngen des Gaswerks frtr
GaSbezng und Mestermiethe zu erfolgen . Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerks au «' der
Kaution für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
obne daß eS eine » aerichtlickien Verfahren « oder
einer voraängiae » Benachrichtigung der Kautions»
bestellerS bedarf.

8 11 . Beseitigung der Privatleitungen.
Wird eine Privatabzweigung länger al » zwei

Iabre bindurck nickt benutzt , so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eiaenthum liegt , durch
die Verwaltung de» Gaswerks ganz oder tbeil»
weise entfernt werden . Eine spätere Wieder-
anmeldnng znm Kasbeznge wird nur dann berück-
sichiiat .wenn gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

i , 12 . Beendigung des GasbezugeS.
» . Durch Abmeldung.

Der GaSabnebmer ist verpflichtet , sobald n
auf den ferneren GaSbezng verzichtet , dieses der
Verwaltung mündlich ober fchristlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträae zu zahlen . Meldet der¬
selbe die GaSbenntzung nicht ab , io bleibt er so
lange für die Bezahlung auch des von feinem
Nachfolger verbrauchten GaleS verpflichtet bis djese
Anzeige erfolgt oder der Uevergang der GaSem-
rickitnngen ans einen anderen GaSabnehmer von
letzterem bei der Verwaltung deS Gaswerk » ange-
meldet worden ist.

b . Durch zwangsweise Aushebung.
Der Verwaltung siebt ims Recht zu . jn den

Fällen , in welchen gegru eine der vorstehenden
Bestimmnnaen gefehlt wird , ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündignng den Garbezug
in der ibr geeignet erickeinenden Weist obne
Weiteres zu unterbrechen , oder nach ihrem Ermessen
eine Conventionalstrase bis zum Betrage vo»
80 Mk , festzusttzen.

8 13 . Aenderungen vorsteheudev
Bestimmungen.

Der Magistrat behält sich das Recht vor,
Aeiidernngen oder Zusätze au und zu diesen Be¬
stimmungen eintreten,u lassen , wenn hierin das
Ledürfniß vor »nliegen scheint ; solche Aeiidernngen
erhalten einen Monat nach erfolgter Bekanntmach¬
ung ihre G iltigkeit.



Bekanntmachung.
Im Hinblick auf da, deimiäcbst beginnende

neue Vierteljahr werden hiermit bieienifleu HanS-
kinentbümcr, Hausverwalter oder Pächter, welche
wünschen, daß Re Reinigimff der Sand »und
Fettsättgc in ihren Hofraitben durch das « tadt-
vanamt auf ihre Koste» bewerkstelligt werde,
gebeten. die hierzu erforderliche» schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon setzt besorge» zu
wollen, daniit die Ausnahme rechtzeitig enoigen
und alsdann sofort zum1. Oktoberd. I . mit de»
Reinigungen beaaunen werden kann. Für die¬
jenigen Grundstücke, deren Sinkstoffbehälter bereitsdurch das städtische Neiniaungsuniernebmen ge-

jreinigt werden, ist eine erneute Amneldung«rmt
mehr erforderlich.

Wiesbaden , den 15. September 1803.
Das Smdtbauamt.

Abtbeilnna für Eanali!atinn«weien. Frensüi.

Lide.
No.

Bekanntmachung.
Im Hinblick auf die bevorstebeude Zeit des

Wohnungswechsels wird hierdurch auf die Beachtung
des 8 18a der Bestimmungen über die Abgabe
von Gas znm Privatgebrauche. lautend:

„Der Garabnehmer ist verpstichtet, sobald
er auf den ferneren Garbezng verzichtet,
dieses der Verwaltung mündlich oder schrift¬
lich anznzeig-n nnd die rückständiacn Beträge
zu zahlen. Meldet derselbe die Gasbenutzuny
nicht ab, so bleibt er so lauge für die Be¬
zahlung auch des von seinem Nachfolger
verbrauchten Gases verpflichtet, bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergang der
Gaseinrichtung auf einen anderen Gasah
ncbwer von letzterem bei der Verwaltung
des Gaswerks angemeldet worden ist"

wiederholt ergebenst aufmerksam gemacht und gleich
zeitig ersucht/ vorkommendc Acndcrungen rechtzeitig
anmelden zu wollen.

Wiesbaden , den 80. September 1902.
Die Direktion

oer städt. Wasser-, Gas- u. Glektr.-Werke.
Bekanntmachung.

Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß, daß die Kasse der städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden von8 bis l^ '/sUbr
für das Publikum geöffnet ist.

Städtische Krankenbaus-Berwaltung

Verzeichnis der Feuermelder und
der Schlüssel zu denselben.
Be¬
zirk

Bekanntmachung.
Volks - Badeanstalten.

Die Bäder sind geöffnet in den Monaten Mai
bis August von Morgens6 Ubr bis Abends9 Ubr,
März, April. Sevtember, Oktober von Morgens
7 Uhr bis Abends8 Uhr, November bis Februar
von Morgens 71/*Uhr bis Abends8Uhr. An
allen Samstaaen wird um 9 Uhr Abends, an den
Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr Vormittags
geschloffen. Die Fräuenbäder bleiben in der Zeit
von1—4 Uhr Nachmittags geschloffen. Der Karten¬
verkauf wird 20 Minuten vor Schluß der Bades
eingestellt. Das Stadtbarramt . *

Verdingung.
Die Ausführung der eisernen Treppen mit

Geländerund der eisenbeschlagencn Tffürcn
für den Neubau Gutenbcrgschule Hierselbst
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werde». Angebotsfarmularc können
während der Vormittagsdieuststundenim Rath-
bause, Zimmer No. 41. cingesehen, auch von dort
gegen Baarzahlung von 25 Vi. bezogen werde».
Verschlossene und mit der Aufschrift. H. A. 114"
versehene Angebote stnd spätestens bis

Samstag, den 4. Oktober 1902,
Bormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgcschriebencn nnd
ausgefüllten Verdingungsformular eingcreichten
Angebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 23. September 1902.

Stadtvauamt , Abtheilung sür Hochbau.

Verdingung.
Für den Neubau des BolksbadeS an der

Rooustraße hicrielbst soll die Lieferung und
das Anschlägen der sämmtlichcu Beschlag-
tyeile für:

a) die Glaserarbeitcn — Loos1 —,
b) die Schreinerarbeiten — Loos2 —

im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden. Angebotsformulare können während der
Vormittagsdienststiindcilim Rathhaufc, Zimmer
No, 41, cingesehen, auch von dort gegen Baar
zahlung oder bestcllgeldfreic Einsendung von
50 Pf. für jede? Loos bezogen werden. Im letzteren
Falle stnd die Geldsendungen an unseren technischen
Sekretär Andres: — Rathhaus hier — zu
richten. Verschlossene und mit der Aufschrift
,.H. A. 114 Loos . . ." versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag, den 4. Oktober 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nnr die mit dem vorgeschriebenen und
aurgcfüllten Verdinanngsformnlar eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist: 30 Tage.

Wiesbaden, den 23. September 1902. *
Stadtbauamt , Abtheiluna sür Hochbau.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 18. bis 24. Scpt . 1902.

Bieh-
gattung

Achsen

M §e .'

cs »L^ .2gj:i» a.L) 0
Stück

99
128

810

880
289

Q

Schweine
Landkalb,
Wastkälb.
Hammel

Wiesbaden , den 24. Sept, 1902.

Preise

per
50 kg

Schlacht¬
gewicht

1 leg
Schlacht¬
gewicht

von—bis

24

•§

II

II

Straße No.

Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

10
11
12

13
14

15

16
17
18
19

20

24

25
26
27
28
29
30

III
III

III

I
IV

II

III
IV
IV
II

IV

IV
I

IV

IV
II
II
II
I
I

Aarstraße
Albrecht-NicolaS-

straße Ecke
Bahnhofstraße
Biebr.-Möhring-

straße Ecke
Biebricberstraße

am Rondel am
WärtcrbanS

Bierstadtcrstraße
Bierstadterstraße-

AIwinenstr.Eckc

Bleichstraße

Schlüsselhaben:
12

15

12

30

81
82
33
34
35
86
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

IV
IV
IV

I
III
IV

I
II
II
I

IV

IV
I

Kursaalplatz. alte
Colonnadc

Dotzbcimerstraße
Emilien-Kapcllen-

straße Ecke
Emier-Qnericld-

straße Ecke

Frankfurterstraße
Frankkurterstr.»

Martinstr.Ecke

Friedr.-Wilbelm-
straße Ecke

Gartenstraßc

Geisbcrgstraße
Geisbcrg-Jd-

steinerstr. Ecke
Gostbestraße-

AdolphS-All«
Ecke

Gustav- Adolf-
Hartingstr.Ecke

Kapcllcnstraße
Karl-Rheinstr.Ecke
Kochbnmnenplatz

(Badhaus zur"
Rose)

Latin-Walkmühl-
straße Ecke

Langgaffe
Mainzerstraße
Mainzerstrnße
Mainzerstraßelim

Arcbivgcbäudc)
MichelSberg
Moritz-Albrecht-

straßc Ecke
Nerostraße
Nerotbal
Nerotbal
Oranienstraße
Park-Bodenstcdt-

straße Ecke
Platterstraße
Rheinstraße

do.

66

20

14

30

Blum, Fuhr¬
unternehmer. |

Herr Keller,
Hausmeister. I

Botenmeister
Reg.-Geb.

König, Bieb-
richerstraße6.

der Bahnwärter
M.Arnst,Bier-
stadterstr.15,P.
Küffner,

Brauerei.
Schulvedell und
A. Hoevfner,
BiSm.-Rg. 23.

derColonnaden-
Auffehcr.

I .Fürst,Kstw.,
Hcllmnndstr.

Archiiect
Reichwein.

Kabnt,Portier,
HoiclKaiscrhof.
der Eonscrv.

Friedricbstr.1.
Fr . Kemvin,Kartenstr. 2.
Flobr , Hotel¬

besitzer.

Groll, Kausm
Frankenfeld,

Kaufmann,
in d. Anacnheil-

anstalt.
Neef, Kanfm.

do.
do.

Schachtstraßc
Schicrsteinerstr.
SchlachthauSstr.
Schöne Ausstcht,

aeaenübcr der
Rößlerstraße

Scbnlberg
Schwalbachcrstr.

47 IV do.
48 III Sonnenbergcrstr.

gegenüber dem
Leberberga. d.
Stange

49 III Sonnenberqerstr. 50
50 IV Stisistraßc 30 der Schulvedell.
51 IV Tannnsstraße 57 E.Roos.Rentn.
52 I Walkmüblstraße 30 Kopp, Gastw.
53 I Walramstraße 19 W. Knapp.
541 I Westendstraße 1 A. Heub.

Bei Abgabe van Fcuermcldungen ist immer
ein Feuermelder zu benutzen, der von dem Ort
des Brandes in der Riäitung nach der Feuer
wache, Neugasse 6, liegt.Der Branddirector.

24

L. Hartmann
Walkmühlstr.

I . Hertz.
Hobmann,
JnstitutSvorst
H. Hartmann.
d. Arcbivdicncr.
IV.Polizci-Rev.
i. Landgerichts-

Gefängmß
Schlaffer

R. Mäher.

derSchulpedell.

Paul Dauer.
imPostgebäude.
Botenmeister

Rea.-Keb.
im Landesdir.-

Gebäude,
der Schulvedell
Scbreinermstr.

Thurn.
Verwalt. Ver-

sorgunasbans
Portier im

Schlachthaus.

i.Rothen Kreuz,
der Schulvedell.
die Kasernen¬

wache,
i. Krankenhaus.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer ober¬

irdischen Telcgravbcnlinie vom Beginn de? Hobt
Weges an der Weibergaffe über die Waldstraße
nach der Wiesbadener Allee in Biebrich liegt bei
dem uiiterzcichncten Postamt aus.

Biebrich, 19. September 1902.
Kaiserliches Postamt.

Bekanntmachung.
Kommenden Montag » den 29. d. M.,

Nachmittags 1'/- Uhr, wird auf dem Gemeinde
baute dahier ein fetter, zum Svrunge nicht mehr
tauglicher Gemcindcsasscl öffentlich au den Meist¬
bietenden versteigert. (No.40150) F26

Zornheim, 23. September 1902.
Großh. Bürgermeisterei Zornhcim.Sieben.

Kirchliche Ansteigen
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 28. Scptbr. (18. Sonnt, n. Trin.,

Erntedanksest.) .
Jugendgottesdienst8'/»Uhr: Pfr . Bickel.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Zicmcndorff.

Nach der Predigt Beichte und heil. Abendmahl.
Kirchcugesangvcrein wirkt mit.

Abendgottcsdienst5 Ubr: Pfr . Schüßler.
Amtswoche: Pfr. Bickel. , j
Mittwoch,6—7Uhr: Orgelconcert. Eintritt frei.
Die in diesen Tagen stattfindende Hauscollectc

für den Verein sür weibliche Diakonie wird den
Gemcindegliedcrn warm empfohlen.

Bergkirche. .
Sonntag, den 28. Septbr. (18. Sonnt, n. Trin.,

Erntefest.)
Frübgottesdienst81/? Uhr: Pfr . Bcesenmeher
Hauptgotterdicnst10 Uhr: Pfr . Grein. Nach

der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.
Amtewoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Grein. Beerdigungen: Pfr . Beese,imeyer.
XU. Die SoiintagStaufen finden um2'/, Uhr

in der Kirche statt.
Ningkirche.

sonntag, den 28. Sevtbr. (18. Sonnt, n. Trin.,
Erntetest.)

Hanvtgottesdicust 10 Ubr: Pfr. Risch. Nach
der Predigt Beichte und bl. Abendmabi.

Abendgottesdicnst5 Uhr: Pfr . Friedrich.
AmtSwochc. Taufen nnd Trauungen: Pfr.

Risch. Bcerdianngen: Pir . Friedrich.
Pfarrer Risch wohnt jetzt Kaiscr-Friedrich-

Ring 37. 3.
Clarentbal.

Gottesdienst Vorm. 10 Ubr: Pir . Lieber. Nach
der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.

Kapelle des Vanlinenstifts.
Sonntag, den 28. Sevtember, Vorm. 9 llhr:

Hauptaottesdienst. Herr Pfr. Schußler. Vorm.
10'/« Uhr: KindcrgotteSdieust.

Pfr. Christian.
Evangelisches BereinshanS, Platterstraße 2.

Sonntag, Vorm. 11'/, Ubr: Sonntagsschule.
Naclim. 4'/- Ubr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags-Verein).
Abends 80, Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstuude).
Jeden Donnerstag, Abends8'h Uhr: Gemein¬

schaftsstunde.
Ev. Männer- »nd JnnglingSvcrein.

Sonntaa, Nachm. 8 Uhr: Freier Verkehr.
5'/, Ubr: Andacht.

Montag, Abends 8'/, Ubr: Vortrag des
Bundesageiiten Dröuer aus Elberfeld.

Mittwoch. Abends8'/, Ubr: Vorstandssitzun
Uhr: Mitgliederversammlung.

Freitag, Abends81)? Uhr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Keberrstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendvercin,
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Spiele usw. Abends

/, Ubr: Andacht.
Montag, Abends 8V, Uhr: Vortrag.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstunde,
Freitag, Abends8'/, Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

cingeladen.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraße 54, Part.
Sonntag, Nachm, von3 Uhr an: Gesellige Zu¬

sammenkunft. (Der Ausflug nach Neuhof ist au
Sonntag. 5. Oktober, verschoben.)

Montag. Abends9 Ubr: Männerchor-Probe.
Dienstag. Abend« 8' /« Ubr: Bibeldesprechung.
Mittwoch. Abends9 Uhr: Bibelbesprechnug

der Jugend-Abtb.
Donnerstag.Abds.9Ubr: Posaniienchor-Probc.
Freitag. Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstundc.

Evangelisches Gemeindehaus, Stcingasse 9.
Das Lesezimmer ist SoiH- und Feiertags von2—5 Ubr für Erwachsene geöffnet.
Leiezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Vereiu der Bcrgkirchen-Gemeinde:

Nachm, 4*/a—7 Uhr,
Versammlungen

int Eemeilidesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag, Nachm, 40,- 7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen(Sonntagrvereiii).

' Mittwoch.Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Nähvereins,

Mittwoch, Abends8'/- Uhr: Probe des Ring
kirchcnchors.

Kallsslifche Kirche.
19. Sonntag nach Pfingsten. —28. Sept. 1902,

Pfarrkirche znm hl. Bonifatius.
Erste bl. Messe um 6.00, zweite7.00, dritte

(MiiitärqotteSdienst) 8, vierte(Kindergottesdienst/
9, Hochamt 10, letzte bl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht.
An den Wochentagen sind die hl. Messen 6,30,

7,15, 7.45 n. 9.15 Ubr. 7.15 Ubr sind Schulmcssen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
an der Bleichstraße, Dienstag und Freitag für die
am Blüflierplatz und an der Rheinstraße, Mittwoch
n, Samstag für die an der Luisenstraßc, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Gelegenheit zur Beicble ist Samstag5—7 und
nach8 Uhr, sowie Sonntag von6.00 an. Samstag
5 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse nnd Gelegenheit zur Beichte6.30,

zweite heil. Messe8, Kindergottesdienst(Amt) 9,
Hochamt mit Predigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht,:
Abends6 Uhr gestiftete Krcuzwegandachtfür bie
armen Seelen, darnach Segen.

An den Wochentagen sind die heil. Messen
um 7.15 und 9.15' Uhr. 7.15 Ubr sind
Schnlillessen, und zwar Dienstag und Freitag für
die Castellstraßc-Schule, Mittwoch und Samstag für
die Lehrstraße-, Stiststrabcschule nnd die Institute.

Donnerstag 6,30 Uhr heii._ Messe in der
Schwestcrnhauskapelle, Plattcrstraße 68.

Mittwoch und Freitag Abend6 Uhr R»sen-
kranzaudacht.

Samstag4 Uhr Salve, 4—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

4. Jahrgang . No. HO.

Attkat »,ottslt,e Kirche. Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 28. Sept.. Vorm. 10  Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder: No. 124, 110, 8, 14.W. Krunmel, Pfr.
Evangelisch-Ivtherifcher Giotte»dirnst.

Adelheivstratze 23.
Sonntag, den 28. Sept. (18. Sonnt, n. Tritt.),

Borm. 9'/, Uhr: Prcdigtgottesdienst und hell.
Abendmahl. Pfr- Eberle.
Kaptisten-Memeinvo, Oranlenstr. 54, Hth. Pr.

Sonntag, den 28. Scptbr., Vorm. '/UO UHr:
Predigt. Vorm. 11 Ubr: Kindergottesdienst. Nachm.
4 Uhr: Hauptaottesdienst. . Qt,

In Dotzheim, Karrenweg 11, Abends8 /, Uhr.
Gottesdienstliche Vcriammluug. .

Mittwoch. Abds. 8>/2 Ubr: Bet- u. Bibelstunde.
Donnerstag, Abends 8'/- Ubr: Hebung des

Gesangverein?. PredigerC. Karbrnskq.
Mr1I,odiIke»-Gem-i»ve. Hclenclistraßcl.l . Et.

Sonntag. 28.Sept., Vorn,. ' /-IO Uhr: Predigt.
11 Ubr: Sonntagsichule. Abends8 Uhr: Predigt.

Donnerstag, Abends8'/, Ubr: Jngendbund.
Freitag, Abends8'/, Uhr: ©inaftimbe.

PredigerI . Schmeißer.
Keilsarmer , Frankenstraße 13.

Jeden Abend8'/- Uhr. Sonntags auch Vorm.
10 Uhr: Beriammlung. Jedermann willkommen.

Nuss,scher Gottrsdrenkt.
Freitag, Abends 7 Ubr: Abendgottesdienst.

Kleine Kapelle, Kapellenstr. 19.
Samstag (Rreuzerhöhung),

Heil. Messe. Große.Kavelle.
Samstag, Abends5 Ubr:

Kleine Kapelle, Kapellenstr. 19.
Sonntag, Vorm. 11 Uhr:

Kapelle, Kapellenstr. 19. .
Dienstag, Vorm. 11 Uhr: Hl. Messe. Kieme

Kapelle, Kapellenstr. 19.
Anglican Cluircli of St . Augustime ot

Caiiterlmry.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: Holy Euch. 8: Mattins, Choral

Celebr. and Sermon, 11: Evensong and Litany,6.
Mondays: none.
Tues. Thurs. and Sats. Holy Euch., 8,

followed by Mattins. . _ „n
Wed. and Fri . Mattins and Lit. 1 D. 30

Celebration, 11.
Fri . and Holy days: Evensong. 6.

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Ivaiser-Friedrich-Ring 36.

UrrlranssteUenf. Vsstwerll -rerchen
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweiiuiige», Formulare zu Post-Packet-
Adressen, Post-Aufträgen-c.) : beiF.Alex,, Michels-
verg9; I . Beer. Wwc.. Geisbergstraße 16: Fritz
Bernstein, Wellritzstr. 25; I . Birck,, Roonstr. 12;
Joh. Conradi. Waldstraße 38 (Gemeinde Biebrich);
I . Dich!, Wilhclmstr. 22; I . Ebl, Bülowstr. 7;
K. Erb. Adelheidstr. 76; A. Haas, Hervcrnr. 19;
I . -Hartmann, Hellmmidstraße 17; Th. Hendrich,
Dambachtbal1: C. Hosheiuz, Plattcrstrane 102;
El. Jhl , Waldstr. 63 (Gem. Biebrich): F . Klitz,
Rheinstraße 79; A. F. Kncfcli. Langgaffe 45;
PH. Krauß. Albrechtstr. 36; I . Losem, Ricblitr. 2;
K. Lotz, Rtoritzstraße 70; C. Menzel. Lahnstr. 1a;
F. A. Müller. Adelheidstr. 82; Fr. Rompel.Römer,
b-rq 2'4; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schmdlmg.
Rcugasse1; A. Sommer, Aorlstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Nenn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, W-bcrgaffe 45/47; Ehr. WeherS-
Häuser, Kaffircr, Schlachthaus.

Vorm. 11 Uhr:

Abendgottesdienst.

HI. Messe. Kleine

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 9.25

(Schnellfahrt „Borussia“ und „Kaiserin Augusta
Victoria“), 9.50 (Schnollfahrt „Hansa“ u. „Nieder¬
wald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt „Deutscher
Kaiser“ und „'Wilhelm Kaiser und König ),
12 50 bis Köln. Mittags 8.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Göterschiff) bis Bingen, haoh-
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biehrich Morgens 71/* Uhr.
Rjllets u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Atrent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
25.>9. Sehnellpd. Auguste Victoria, 27.19. Postd.
Grat Waldersee, 2./10. Sehnellpd. Fürst Bis¬
marck, 4./10. Pstd. Pennsylvania, 9./10. Sehnellpd.
Columbia, U ./10. Pöstd. Moltke, 18./10. Postd.
Patricia. Nach Boston: 26./9. Postd. Athesia,
8./10. Postd. ARsyria, 20./10.Postd. Arcadia. Nach
Baltimore: 4./1Ö. Postd. Alexandria, 20./10. Pstd.
Brisgavia, l ./ll . Postd. Bengalia. Nach Phila¬
delphia: 26./9. Postd, Athesia, 8./10. Postd.
Assyria, 20./10. Postd. Arcadia. Nach New-
orleans: 7./10. Postd. Badenia, S0./10. Postd.
Ahessinia. Nach Montreal: 9./10, Postd. West-
nhalia, 23.G0. Postd. Teutonia. Nach Westindien;
■>4./9. Postd. Arabia, 2S./9. Postd. Croatia. Nach
Mexico: 24./9. Postd. Arabia , 28./9. Postd.
Croatia. Nach Ost-Asien: 11./10. Postd. Sambia,
21,/10. Postd. Silesia. F330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bicksl,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Eriesland*

am 16. Sept. in Antwerpen von Newyork ange¬
kommen. D. „Kroonland“ am 20. Sept. von
Newyork nach Antwerpen abgegangen. D.
„Friesland“ am 20. Sept. von Antwerpen nach
Newyork abgegangen. D. „Zeeland“ am 21. Sept.
in Newjork von Antwerpen angekommen. D.
„Vaderland“ am 22. Sept. in Antwerpen von
Newyork angekommen. — Antwerpen-Philadel-
phia-Dienst. D. „Nederland“ am 16. Sept. in
Philadelphia von Antwerpen angekommen. D.
„Ponnland“ am 17. Sept. von Antwerpen nach
Philadelphia abgerransen.

»ruck un» Berlar »er & ScheU«odcrr '1ck>en vol'Bochdruckcret tn Wicrdaden.
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